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Kapital oder
Rente?

Seit dem 1.1.2005 müssen Vorsor-
ge-Einrichtungen auf Wunsch des 
Versicherten mindestens 1/4 des 
Guthabens als Kapital auszahlen. 
Damit trägt der Gesetzgeber dem 
immer häufigeren Wunsch nach teil-
weisem oder vollständigem Kapital-
bezug Rechnung.

Für Menschen in bescheidenen Ver-
hältnissen ist Kapitalbezug in der Re-
gel kein Thema. Besser Gestellte soll-
ten sich aber unbedingt mit dieser 
Frage auseinandersetzen. Die Wirkun-
gen eines Kapitalbezugs sind massiv
(Stellung der Ehefrau und der Nach-
kommen, Steuern, Teuerungsaus-
gleich, usw.).

Wenn Kapital über einen längeren 
Zeitraum verzehrt wird, kann ein Teil 
davon langfristig angelegt werden (vgl. 
Grafik). Dadurch erhöht sich die Ver-
zehrdauer. Die erzielbare Rendite 
hängt von der Risikiobereitschaft des 
Vorsorgenehmers ab. 

Die finanzielle Planung des 3. Lebens-
abschnitts gehört zu den wichtigsten 
Aufgaben jedes angehenden Rentners 
und jeder Rentnerin. Aufgrund der 
Tragweite der getroffenen Entschei-
dungen ist eine professionelle Bera-
tung ein Muss. Ich empfehle sogar, ei-
ne Zweitmeinung (Second Opinion) 
einzuholen. Wenn ich diese abgebe 
und eine Lösung mit unserer Bank ge-
funden wird, ist die Beratung kosten-
los. Das gilt auch für Erstberatungen.

siehe auch Zusatz-Kommentar: 
www.sparkasse-dielsdorf.ch/kolumnen
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http://www.anlagetip.ch/kolumnen/trends2.swf

